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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Thomas Wiest Polsterwerkstatt & Raumausstattung

§ 1 Geltungsbereich 

(1) 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgende „AGB“) gelten für alle Lieferungen, 

Leistungen und Angebote der Firma Thomas Wiest Polsterwerkstatt & Raumausstattung 

(https://wiest-raumausstattung.de/impressum/, nachfolgend „Auftragnehmer“). Sie sind 

Bestandteil aller Verträge, die der Auftragnehmer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgenden 

„Auftraggeber“) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie 

gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, 

selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Ergänzend zu den 

Bestimmungen dieser AGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) 

Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritte finden keine Anwendung, auch wenn 

der Auftragnehmer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der 

Auftragnehmer auf ein Schreiben Bezug nimmt, dass Geschäftsbedingungen des 

Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 

Einverständnis mit der Geltung dieser Geschäftsbedingungen. 

(3)

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Auftragnehmers werden nur 

dann und insoweit Vertragsbestandteil, wenn der Auftragnehmer Ihrer Geltung ausdrücklich 

zugestimmt hat. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1)

Alle Angebote des Auftragnehmers sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung unverbindlich 

und freibleibend. Sie erfolgen unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung, wobei der 

Auftragnehmer für die sorgfältige Ausfall seiner Lieferanten einsteht. Die zum Angebot 

gehörenden Unterlagen oder Beschreibungen auf Websites, Katalogen und Musterstücken 

wie etwa Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind nur 

annähernd wiedergegeben und nicht Vertragsbestandteil. 

https://wiest-raumausstattung.de/impressum/
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(2)

Abweichungen bei Holzoberflächen (Farbe und Maserung) sowie bei Textilien (Gewebe und 

Farbe) bleiben vorbehalten. 

(3) 

Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist 

der schriftlich oder ggf. mündlich geschlossene Vertrag einschließlich dieser AGB. Dieser gibt 

alle Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 

wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 

unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen 

Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich 

fortgelten. Der Auftragnehmer ist selbst verpflichtet, die Verwendbarkeit der Ware für seine 

Zwecke zu prüfen.

(4) 

Verträge können sowohl mündlich als auch schriftlich geschlossen werden. 

(5) 

Angaben des Auftragnehmers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung wie etwa 

Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten sowie 

Darstellungen derselben sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit 

zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt oder seitens 

des Auftragnehmers eine Angabe zugesichert wird. Sie sind keine zugesicherten 

Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 

oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 

gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 

Zweck nicht beeinträchtigen.

 

(6) 

Für den Vertragsschluss steht dem Auftraggeber ausschließlich die deutsche Sprache zur 

Verfügung. 

§ 3 Widerrufsrecht / Ausschluss des Widerrufsrechts 

Schließt der Kunde den Kaufvertrag zu Zwecken, die überwiegend weder seiner gewerblichen 

noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 

(„Verbraucher“), steht ihm folgendes Widerrufsrecht zu:



Seite 3 von 10
Stand: 29.08.2024

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren im Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma Thomas Wiest Polsterwerkstatt & 

Raumausstattung, Gigelberg 3, 88416 Ochsenhausen, Telefon 07352 / 4454, Telefax 07352 / 

4497, E-Mail info@wiest-raumausstattung.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 

der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden, dass jedoch nicht vorgeschrieben ist.  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 

aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von 14 Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

mailto:info@wiest-raumausstattung.de
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Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt 

sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 

Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 

Verbrauchers zugeschnitten sind. 

Muster- Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.)

- An (hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und Emailadresse 

des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen):

- Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des/ der Verbraucher(s)

- Anschrift des/ der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen

§ 4 Urheberrecht an Leistungsbeschreibungen 

Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen, Skizzen, Aufmaßberechnungen, Farbgestaltungen 

und ähnliches die durch den Auftragnehmer erstellt und dem Angebot beigefügt sind, bleiben 

das geistige Eigentum des Auftragnehmers. Die Weitergabe an Mitbewerber oder die sonstige 

zweckfremde Verwendung ist nicht gestattet. Bei Nichtzustandekommen eines Vertrages sind 

die Unterlagen unaufgefordert an den Auftragnehmer zurückzugeben. 

§ 5 Preise und Zahlungsmodalitäten 

(1)

Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 
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verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. Verpackung, Versand gemäß den aktuell gültigen 

Versandkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(2) 

Alle Rechnungen, auch aus Teillieferungen sind innerhalb von 10 Tagen nach 

Rechnungsstellung ohne jeden Abzug zuzahlen. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist 

der Eingang des Rechnungsbetrages beim Auftragnehmer. 

(3) 

Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, wird ein Scheck oder Wechsel nicht eingelöst 

oder werden uns Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers in Frage 

stellen, ist der Auftragnehmer berechtigt, sämtliche noch offenen Forderungen fällig zu stellen 

und etwaige zukünftige Leistungen nur noch gegen Vorkasse bzw. Sicherheitsleistung zu 

erbringen. 

(4) 

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von 

Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

(5) 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach 

Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 

Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der 

offenen Forderungen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen 

Vertragsverhältnis gefährdet wird. Der Auftragnehmer ist überdies berechtigt, ganz oder 

teilweise von noch laufenden Verträgen Abstand zu nehmen. 

§ 6 Versand- und Gefahrenübergang 

(1)

Bei der Lieferung von Waren erfolgt der Versand ab Werkstatt bzw. Lager auf Rechnung und 

Gefahr des Auftraggebers, d.h. spätestens mit Verlassen der Werkstatt bzw. des Lagers geht 

die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den 

Auftraggeber über. Dies gilt im Übrigen auch unabhängig davon, ob die Versendung vom 

Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Versandkosten im jeweiligen Fall trägt. Ist die Ware 
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versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der 

Auftraggeber zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der 

Versandbereitschaft auf den Auftraggeber über. Lagerkosten gehen zu Lasten des 

Auftraggebers. 

(2) 

Vom Auftragnehmer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen 

gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich schriftlich eine verbindliche Frist 

oder ein verbindlicher Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern eine Versendung vereinbart 

wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den 

Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

(3) 

Der Auftragnehmer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen, 

soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht 

vorhersehbare Ereignisse wie etwa Betriebsstörungen aller Art, Transportverzögerungen, 

Streiks, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der 

Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen o.Ä. verursacht worden sind, die 

der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Auftragnehmer die 

Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung 

nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 

Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 

Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber in Folge der 

Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch 

unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten. 

(4) 

Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen berechtigt, es sei denn, die Teillieferung ist für den 

Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks nicht verwendbar oder dem 

Auftraggeber entsteht hierdurch ein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten und der 

Auftragnehmer ist zu einer Übernahme dieser Kosten nicht bereit. 

(5) 

Beim Anliefern wird vorausgesetzt, dass das Fahrzeug unmittelbar an das Gebäude 

heranfahren und entladen kann. Mehrkosten, die durch weitere Transportwege oder wegen 

erschwerter Anfuhr vom Fahrzeug zum Gebäude verursacht werden, sind gesondert zu 
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berechnen. Für Transporte über das zweite Stockwerk hinaus sind mechanische 

Transportmittel vom Auftraggeber bereitzustellen. Treppen müssen passierbar sein. Wird die 

Ausführung der Arbeiten des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Personen durch 

Umstände behindert, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so werden die entsprechenden 

Kosten wie etwa Arbeitszeit und Fahrtgeld gesondert in Rechnung gestellt. 

§ 7 Gewährleistung 

(1)

Der Auftragnehmer haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen 

Vorschriften, insbesondere den §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die 

Gewährleistungsfrist auf vom Auftragnehmer gelieferte Sachen 12 Monate. 

(2) 

Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Auftragnehmer gelieferten Waren nur, wenn 

diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

(3)

Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an 

den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich 

offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 

Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Auftraggeber genehmigt, wenn dem 

Auftragnehmer nicht binnen 12 Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge 

zugeht, in der die Mängel genau beschrieben sind. Offensichtliche Schäden müssen sofort 

vom Transportunternehmen bestätigt werden. Solche Schäden sind dem Auftragnehmer nach 

Warenempfang innerhalb von 24 Stunden unter Beschreibung des Schadens anzuzeigen. 

§ 8 Haftung 

(1)

Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kadinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur 

Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 
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(2)

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 

wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus 

einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3)

Die Einschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers, wenn Ansprüche direkt gegen diese gelten 

gemacht werden. 

(4) 

Die sich aus Absatz 1 und 2 ergebenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der 

Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit 

der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Auftragnehmer und der Auftraggeber 

eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die Vorschriften des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben ungerührt. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1)

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Auftragnehmer aus jedem Rechtsgrund gegen 

den Auftraggeber jetzt oder künftig zustehen, behält sich der Auftragnehmer das Eigentum an 

den gelieferten Waren vor. Der Auftraggeber darf über die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 

Ware nicht verfügen, insbesondere diese nicht veräußern, nicht verschenken, nicht 

verpfänden oder nicht zur Sicherheit ereignen. Erfolgt die vertragliche Lieferung bzw. Leistung 

für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die Waren im Rahmen 

einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiterveräußert werden. In diesem Fall werden die 

Forderungen des Auftraggebers gegen den Erwerber aus der Veräußerung bereits jetzt an 

den Auftragnehmer abgetreten; übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden 

Sicherheiten dessen Forderungen an den Auftraggeber insgesamt um mehr als 20%, so ist 

der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe der Sicherheiten 

nach seiner Wahl verpflichtet. 

(2)
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Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Waren für die Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen 

Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruch ausreichend zu versichern. Er tritt die 

Versicherungsansprüche in Höhe der noch offenen Forderung an den dies annehmenden 

Auftragnehmer ab. 

(3) 

Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird vereinbart, dass die 

Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Auftragnehmers als Hersteller erfolgt und der 

Auftragnehmer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer 

Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der 

Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im 

Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. 

(4)

Bei Zugriff Dritter, insbesondere durch Gerichtsvollzieher, auf die Vorbehaltsware ist der 

Auftraggeber verpflichtet, auf das (Mit-) Eigentum des Auftragnehmers hinzuweisen und 

diesen unverzüglich zu benachrichtigen, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu 

ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftragnehmer die in diesem 

Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 

haftet hierfür der Auftraggeber dem Auftragnehmer. 

(5) 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 

Auftragnehmer berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Auftraggebers 

zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Auftraggebers gegen 

Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den 

Auftragnehmer liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 

§ 10 Übertragung von Rechten 

Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, seine Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ganz 

oder teilweise auf Dritte zu übertragen. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1)
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Auf Verträge zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die 

gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 

zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der Auftraggeber als Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) 

Sofern es sich beim Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder um einen öffentlich- rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Auftraggeber und dem 

Auftragnehmer der Sitz des Auftragnehmers. 

(3)

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 

Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 

gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte 

darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

(4) 

Soweit der Vertrag oder dieser allgemeine Geschäftsbedingungen Reglungslücken enthalten, 

gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als 

vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages 

und dem Zweck dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 

Reglungslücke gekannt hätten. 

§ 12 Streitbeilegung

(1) 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit. Diese 

finden Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(2) 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht bereit und nicht verpflichtet.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

